
Fortbildung für
Verwaltungsräte im

Bistum Mainz
Modul 1

Stellung des KVR

Stellung Kirchengemeinde

Grundlage
Codex Iuris Canonici (CIC Can 515)

Pfarrei als bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen

Teilkirche

auf Dauer errichtet

Staatsvertrag (RLP 1975 / Hess 1976)

Bischöflicher Stuhl besondere Rechtsstellung

z. B. Erlass
Kirchenvermögensverwaltungsgesetz
(KVVG)

erhebt Pfarrei im Sinne CIC begründet dadurch j. P. d. ö. R.

Kirchengemeinde

Pfarrei

Pfarrkuratie

Filialkirchengemeinde

Eigenes Vermögen?

Eigene Vermögensverwaltung?

Begriffsbestimmung
Kirchengemeinde/Pfarrei

juristische Person
Organ: Verwaltungsrat der
Kirchengemeind (KVR)

Organe der Kirchengemeinde

PGR
gewählt vom Volk (Kirchenmitglieder)

Ausschüsse Fachausschüsse (beratend)

Verwaltungsrat der Kirchengemeinde (KVR)

Pfarrer (nach Can 523 CIC v. Bischof bestellt)

vom PGR gewählte Mitglieder

bis 1000 K. = 4

bis 5000 K. = 6

über 5000 K. = 8

evtl. Pfarrrektor (ohne Stimmrecht)

Stellung d. stellvertretenden
Vorsitzenden kraft Amtes PGR-Mitglied

nur wählbar wer i. d. KiGem. wohnt
(Territorialprinzip)

Filialkirchengemeinden / Pfarr-Rektorate

Filialkirchengemeinde
Eigener KVR kann vom BO zugelassen werden

1 zusätzliches Mitglied im KVR d. Mutterpfarrei

Pfarr-Rektorat mit eigener Verwaltung

Beirat
Pfarrer

Laienmitglieder vom PGR gewählt

Aufgaben

Aufstellung/Verabschiedung HHPl.

Laufende Haushaltsführung

Andere Geschäfte = KVR Mutterpfarrei

Kernaufgaben/Handlungsfelder

KVVG § 1

Verwaltung Vermögen KiGem

allg. Vermögen

Bewegliche Sachen

Beschaffung

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit

Mehrere Angebote

Zentrales Beschaffungsportal in
Vorbereitung beschaffung@bistum-mainz.de

Einbindung Kanzlei kanzlei@bistum-mainz.de

ggf. Genehmigungserfordernis

Spezialthema Orgeln

Fahrzeuge

Beschaffung vor Ort Besonderheit MIFA (Bonifatiuswerk)

Versicherung Versicherungsabteilung versicherungen@bistum-mainz.de

Telekommunikation und Computer
zentrale Beschaffung empfohlen beschaffung@bistum-mainz.de

Lieferverträge des BO

Inventar Kirche und liturgische Geräte

Archiv Einschaltung Diözesanarchiv

Inventarisierung

Vollständig
keine €-Grenze

längerfristiger Verbleib in der KiGem.

aktuell halten
Zugänge

Abgänge

an zwei getrennten Orten aufbewahren

Grund
Eigentumsnachweis

Versicherungsfall

Liegenschaften

Grundstücke

Nutzung

eigen genutzt

verpachtet

Erbbaupacht

Grundstücksgeschäfte

Erwerb

Tausch

Veräußerung Verbleib hat Vorrang

Verzeichnisse aktuell halten BO informieren krichengemeinden@bistum-mainz.de

genehmigungspflichtig

regelmäßige
Miet-/Erbbaupacht-/Pachtanpassung

Bauleitplanung

Kirchengemeinde ist in jedem Fall zu
beteiligen
§ 4 BauGB

Unterstützung BOM Ref. Liegenschaften
der Abteilung Kirchengemeinden Herr Seifert

Immobilien

Arten

Räume der Pfarrei
(z. B. Pfarrzentrum)

Dienstwohnungen

Pfarrhaus

Überwiegend Pfarrerwohnung
Pfarrer zahlt alle NK

Erstattung von Pauschalen Haushaltsanweisungen

Überwiegend pfarrliche Nutzung
Pfarrei zahlt alle NK

Pfarrer erstattet (wie Mieter)

Wohnungen von Arbeitnehmern
Achtung: evtl. geldwerter Vorteil bei
Miete unter Mietspiegel

Miethäuser

Pfarrzentren Immobilienprozess II

Kirchen

Kapellen

Kindertagesstätten

...

verstärkte Beachtung

Kostenentwicklung
Kirchen

Pfarrzentren

Kosten-/Nutzenbetrachtung
Miethäuser

Pfarrzentren

Unterstützung

Ref. Liegenschaften der Abteilung
Kirchengemeinden

Haushaltsreferat

Beachtung Denkmalschutz Diözesan-Bauamt einschalten

Kapitalvermögen

Kapitalvermögen allg.

Substanzvermögen
Stiftungen

Anteile

Zweckgebundene Mittel
Pflichtrücklagen

Spenden mit Zweckbindung

verpflichtende Rücklagen z. B. Miethaus

Freiwillige Rücklagen selbst auferlegte Zweckbindung

Freie Mittel

Mittelverwaltung (Geldverwaltung)

lfd. Girokonto

Kurzfristige Anlagekonten

Mittelfristige Anlagekonten

Langfristige Anlagekonten

Keine Barkassen

Darlehen

für Investitionen

für Zwischenfinanzierung

keine Kassenkredite

genehmigungspflichtig

Spenden

eigenes Modul

Hinweis auf Spendeninfo Erzbistum
Hamburg/Bistum Hildesheim Formulare
nicht mehr aktuell

Kollekten

regelt i. d. R.
Pfarrbüro/Rendantur/Kirchenrechner

Haupt- / Sonderkollekten 100 % weiterleiten

andere vorgeschriebene Kollekten abzgl. Klingelbeutel weiterleiten

Caritaskollekte
40 % Pfarrei

60 % Diözesan-Caritasverband

Caritassammlung
50 % Pfarrcaritas

50 % Diözesan-Caritasverband

Messstipendien

Rechte

Urheberrechte (Nutzung)

Vervielfältigung Musikwerke

erlaubt
z. B. einzelne Liedtexte f.
Gemeindegesang

nicht erlaubt

ganze Musikwerke (Bände, Hefte, Bücher)

Vervielfältigung geliehener/gemieteter Ausgaben

gebundene/feste Sammlungen

s. Kirchliches Amtsblatt 1986 Nr. 14 S. 91 ff

Abstimmung mit Rechtsabteilung

Vervielfältigung Druckschriften
in beschränktem Maß möglich

Abstimmung mit Rechtsabteilung

Datenschutz

Anordnungen

Cloudnutzung

nur BO-Cloud

Rücksprache EDV edv@bistum-mainz.de

Rücksprache Datenschutzbeauftragter
Günter Zwingert 06131 253 144

datenschutz@bistum-mainz.de

Pfarrbesoldungskapital

Herkunft Besoldung der Pfarrer

Geldvermögen zentral verwaltet in MZ

Liegenschaften Verwaltung vor Ort

Kirchliche Stiftungen

i.d.R. Dachstiftung
Bonifatius-Stiftung

Ketteler-Stiftung

Ausnahme

eigene Stiftung

Benefiziatenfonds

etc.

Vertretung der Kirchengemeinde nach außen

in Rechtsbeziehung zu Dritten

Recht durchsetzen

unberechtigte Ansprüche abwehren

-> Einbeziehung

Rechtsabteilung
rechtsabteilung@bistum-mainz.de

06131 253-141

Finanzdezernat, Abt. Kirchengemeinden

dient ggf. als zentrale Anlaufstelle

kirchengemeinden@bistum-mainz.de

06131 253-310

Norbert Bach

Diözesanbauamt

bauundkunst@bistum-mainz.de

06131 253-329

Regionalarchitekt

Personalverwaltung

karl.baumann@bistum-mainz.de

06131 253-173

Karl Baumann

Vermögen vertreten

Vertretung des Vermögens nach Außen

Formvorschrift

Schriftform

Vorsitzender / stellvertretender Vorsitzender

weiteres Mitglied

beidrücken Dienstsiegel

Genehmigungsvorbehalt verhindert Wirksamkeit

Formfehler/fehlende Genehmigung
Schwebende Unwirksamkeit

ggf. weitere Rechtsfolgen

KVVG
öffentlich

muss Geschäftspartner bekannt sein

betrifft auch Arbeitsverträge

Vertretung des Vermögens nach innen

Anträge/Zuschüsse

Haushaltpläne

etc.

Arbeitgeber

Arbeitsverhältnisse u.a. mit

Pfarrsekretariat

Küster

Reinigungskräfte

Kirchenmusiker

Kindertagesstätten-MitarbeiterInnen

KVR = Dienstvorgesetzter konkret im Einzelfall regeln

Ablauf Neueinstellung/Änderung s. u.

Grundordnung

Wahrnehmung der Aufgaben

Sitzungen

Einladung (§ 11 KVVG)

schriftlich

1 Woche vor Sitzung

bei zu kurzer Frist

Verzicht auf Widerspruch

Thema Eilfall
muss mit 2/3-Mehrheit d. Anwesenden
bestätigt werden

nicht öffentlich
Thema Amtsverschwiegenheit

Ausnahmen möglich (insb. z.
Beratungszwecken)

Dokumentation
Protokollbuch

Ton- Bildträger verboten

Beschlussfähigkeit Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend immer bei 2. Einladung

Beschlüsse

Einfache Mehrheit

Stimmengleichheit
Bei Wahl: Stichwahl

ansonsten Vorsitzender = "primus inter pares"

Thema Befangenheit

selbst betroffen

unmittelbare Verwandte

Eltern

Ehegatten

Kinder

Geschwister

als Vertreter Dritter z. B. Firma etc.

Einspruch möglich

Abt. 4

Entscheidet endgültig
rein innerkirchlich

kirchl. Sonderrecht Art 140 GG kein Gang zum Gericht möglich

Umsetzung

Willenserklärung (§ 14 KVVG)

Formal

Schriftform

2 Unterschriften
Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender

Weiteres Mitglied

Dienstsiegel des Verwaltungsrats

Folge Formfehler
Schwebend unwirksam

ggf. Rückabwickeln §§ 812 ff BGB)

Problematik Grundstücksgeschäfte
Fehler schwerwiegend

planen Checkliste

Ablauf Personaleinstellung

Grundlage Wirtschaftsplanung
(Stellenplan)

Beschlussfassung Stelle KVR
Neue Stelle

Änderung Umfang

Prüfung durch Ordinariat

Antrag an Personalabteilung

Stellungnahme Finanzdezernat

< 60 % Zuweisung = OK

60 > 80 % Zuweisung = gebundenes Ermessen

> 80 % Zuweisung =
Gegenfinanzierung notwendig

Ausnahmegenehmigung durch
Personalausschuss der Diözese

Mitteilung von Personalabteilung incl. Eingruppierung

Abwicklung Arbeitsvertrag

Stelle ausschreiben (Empfehlung)

Arbeitsvertrag bei Personalverwaltung anfordern

Abschluss Arbeitsvertrag

Arbeitsvertrag an Personalverwaltung

Genehmigung durch Ordinariat

Weiter Informationen: Modul 5

Beauftragung
Kümmerer (z. B. KiTa)

Keine Vollmacht

Vollmachten

Entlastung Pfarrer / Verwaltungsrat

Spezialvollmacht
z. B. für eine bestimmte Aufgabe
(Thema Festschrift)

Gattungsvollmacht

für bestimmte Art von
Rechtsgeschäften
(z. B. Büchereileiter)

Gesamtvollmacht

Sollte grundsätzlich eine Gruppe sein

Sondersituation

Ausnahme

kirchliche Aufsicht

Gründe

Fachleute

Risikobewertung

Haftung Bistum

Benachrichtigungspflicht § 15 KVVG

Bauleitplanung / Bodenordnung

Flächennutzungsplan

Bebauungsplanung

Umlegung

Grenzregelung

Erschließungsmaßnahmen

Städtebauförderung

gerichtliche Verfahren / Vorverfahren

Genehmigungspflichtig nach Beschluss KVR

innerkirchliche Wirkung (§ 16 KVVG)
Beispiele

Nutzung kirchliche Gebäude

abhalten v. Sammlungen außerhalb
kirchl. Aufgaben

Festsetzung Haushaltspläne

Wirkung nach außen keine Wirkung

Rechtsverkehr nach außen (§ 17 KVVG)

KVVG gilt auch im allg. Rechtsverkehr

Rechtsgeschäfte /-akte ohne Rücksicht
auf Gegenstandswert

Grundstücksgeschäfte/-rechte

Erwerb

Belastung

Veräußerung

Eigentumsaufgabe

dto. an Rechten an Grundstücken

genommenes Erbbaurecht

Grundschuld

Hypotheken

Dienstbarkeiten (Wegerechte etc.)

Rechte Dritter an kirchlichen
Grundstücken (z. B. bei gegebenen
Erbbaurechten)

Hypotheken

Grundschuld

Eintragung einer Baulast

Schenkungen/Zuwendungen mit einer Verpflichtung

Erbschaften / Vermächtnisse

Aufnahme von Darlehen

Abgabe Bürgschafts- und
Garantieerklärungen

Übernahme Fremdverpflichtungen

Rechtsgeschäfte über Gegenstände mit

wissenschaftlicher Wert

geschichtlicher Wert

künstlerischer Wert

dto. Aufgabe Eigentum

arbeitsrechtliche Vorgänge

Begründung/Änderung kirchlicher
Beamtenverhältnisse

Abschluss/Änderung
Dienst-/Arbeitsverträge

gerichtliche/außergerichtliche Vergleiche

Versicherungsverträge

Div. Verträge

Gestellungsverträge

Rechtsanwaltsverträge

Architekten-/Ingenieurverträge

Verträge mit bildenden Künstlern

Reiseverträge (Haftung als
Reiseveranstalter)

Beteiligungen

Gesellschaftsverträge

Vereinsmitgliedschaften

Beteiligungsverträge aller Art

Gattungsvollmachten

Veränderungen von Einrichtungen

Arten

Kindertageseinrichtungen Stabsstelle Kindertageseinrichtungen

Frau Kewes

06131 253-311

kindertageseinrichtungen@bistum-mainz.de

Friedhöfe

andere Einrichtungen

Umfang

Errichtung

Erweiterung

Übertragung

Schließung

Nutzungsvereinbarungen

Verträge über Bau-/Kulturlasten
z. B. Verpflichtungen Kommune an Kirchturm etc.

entsprechende
Geld-/Naturalleistungsansprüche

öffentlich-rechtliche Verpflichtungen

z. B.
Erschließungsverträge

z. B. KFZ-Stellplatzablöse

Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern
Pfarreiorgane

Einleitung Rechtsstreitigkeiten vor
staatl. Gerichten / Fortführung

Rechtsgeschäfte/-akte mit
Gegenstandswert > 10.000 €

Schenkungen

Darlehensgewährungen (Ausnahme Einlagen/Sparbücher bei Banken)

Kauf-/Tauschverträge

Wertpapierhandel/Anteilsscheine

Werkverträge

Geschäftsbesorgungsverträge

Treuhandverträge

andere Rechtsgeschäfte

Forderungsabtretung

Schulderlass

Schuldversprechen

Schuldanerkenntnis

wertpapierrechtliche Verpflichtungen

Miet-/Pacht-/Leasing-/Leihverträge

Art
gegeben

genommen

unbefristet

Laufzeit > 1 Jahr

Nutzungsentgelt pro Jahr > 10.000 € Wertfeststellung ggf. gem. §§ 3, 6, 7, 8, 9 ZPO

Rechte des BO

Rechte des Bischofs

Verwaltungsbefugnisse /
Vertretungsrechte

einschränken

aussetzen

selbst wahrnehmen

übertragen

Einsetzen eines Beauftragten

Finanzdezernat

Abteilung 4, Ref. 1 - Vermögensaufsicht

Abteilung 4, Ref. 3 - Haushaltsreferat

Abteilung 4, Ref. 4 -
Liegenschaftsreferat

Rechnungsprüfungsamt - Außenrevision

Ersetzungsrecht

KVR kommt Pflicht nicht nach

Pflichtleistungen (z. B. gegenüber
öffentl. Hand)

gerichtliche Durchsetzung von
Ansprüchen gegenüber Dritten

gegen gerichtl. unbegründete Ansprüche vorgehen

Anhörungsverfahren

Ersatzhandlung durch Bischöfliches Ordinariat

im Extremfall: Auflösung KVR

Entlastung Pfarrer

Beauftragungen

Vollmachten

geschäftsführender Vorsitzender
(Ausnahmefall)

Haftung

Es haftet das Organ, es sei denn es war
vorsätzlich / grob fahrlässig

§ 839 BGB

i. V. m. Art 34 GG

kollektive Haftung bei
Vorsatz (kriminelles Handeln)

+ grobe Fahrlässigkeit

keine private Haftung bei "Fehlern" ggf. nur fahrlässig

Kassenwesen der
Kirchengemeinden

Kirchenkasse

Allgemeiner Haushalt

alle Erträge und Aufwendungen der
Kirchengemeinde, sofern nicht KiTa

DIE Kasse der Kirchengemeinde für alle Belange

Finanzierung

Zuweisungen

Punkteverfahren

Grundlage

Katholiken

pfarrliche genutzte Gebäudeflächen

Außenflächen

Ergibt Summe Punkte Pfarrei

Gesamttopf 
-------------      x Pfarreipunkte
Gesamtpunkte = Zuweisung

Sonderzuweisungen
Solidargedanke

besondere finanzielle Situation

Eigene Einnahmequellen

Spenden

Sammlungen

Klingelbeutel

Einnahmen aus Liegenschaften

Einnahmen aus Kapitalvermögen

Kostenerstattungen

Verhältnis Zuweisung / Eigene
Einnahmequellen

mind. 50/50

besser höhere Einnahmequellen

Haushaltsteile

Verwaltungshaushalt laufender Betrieb

Vermögenshaushalt Erhöhung/Verminderung Vermögen

Veränderungen d. Haushaltsstruktur
Buchhaltung Rendantur: Kaufmännische Buchhaltung

Bei Umstieg auf die Doppik insgesamt neue Struktur

Vertiefung im Modul 2

Haushalt der Kindertagesstätten

alle Erträge und Aufwendungen der
Kindertageseinrichtung

Finanzierung abgesichert durch

Kommune

Elternbeiträge

Landesmittel

Sondermittel

Trägeranteil

Gewährsträger Bistum

evtl. Eigenanteile bei Überschreitung
gedeckelte Vorgaben

Büro

Spiel- und Bastelmaterial

Fortbildung

Sonderausgaben

Zusatzangebote
Mittagessen etc.

Kostenneutral

Besonderheiten hinsichtlich Prüfrecht Staat

Zuständigkeiten der Stabsstelle
Kindertageseinrichtungen

Angebotsentwicklung

Vertragsverhandlungen

KiTaPLUS

Geschäftsträger

Zuständigkeiten Abteilung
Kirchengemeinden

Haushaltspläne

Abrechnungen

Vermögensaufsicht

Haushalt der Krankenambulanzen nur noch Sonderfall

Haushaltsaufstellung allgemein

Vorjährige Erstellung
in 2016

für 2017

Grundsätze

Grundsatz der Öffentlichkeit

Grundsatz der Haushaltswahrheit

Grundsatz der Vollständigkeit

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Grundsatz des Haushaltsausgleichs

Ablauf

Rendantur/Kirchenrechner erstellt Entwurf

KVR stellt den Haushalt auf

Stellungnahme PGR

Beschluss KVR

Zwei Wochen öffentlich auszulegen

Wenn keine Einsprüche an Dekan
an BO, Finanzdezernat, Abt.
Kirchengemeinden, Haushaltsreferat

Einsendetermin = 31.08. d. Vorjahres

Zukunft

Mehr vergleichende Informationen

Pfarreien untereinander

auf vergleichbaren Ebenen

über Diözese hinweg

Controlling

Benchmarking

mittelfristige Planung

Unterstützung durch neue Software

Erhöhung der Qualität der Buchhaltung

Anweisungen zur
Zahlung/Vereinnahmung

Grundlage: Haushalts-, Kassen- und
Rechnungsordnung für die
Kirchengemeinden in der Diözese Mainz
(KgHKRO)

KVR weist an

Vorsitzender

und weiteres Mitglied

gleichzeitige Bestätigung "sachlich und
rechnerisch richtig"

keine Kassenanordnung, die auf
Anordnenden oder Familienmitglied
lauten

Rendantur/Kirchenrechner führt aus

Aufgabenstellung
Rendanturen/Kirchenrechner

durchführen Zahlungsverkehr

kontieren

verbuchen

Rechnungsablage

erstellen Haushaltsplanentwurf

erstellen Jahresabschluss

weitere Aufgaben nach Absprache mit
Abt. KiGem (betr. Rendanturen)

Geldanlage

Darlehen

Bauvorhaben

Liegenschaftsverwaltung

Mieten

Pachten

Erbbaupachten

Grundstückskäufe/-verkäufe

Dienstleistungen rund um Finanzen

Treuhandkasse

Treuhandkassenordnung

Kasse neben der Kirchenkasse

unterliegt nicht KVVG

Kasse des Pfarrers (Verantwortlicher)

verwaltete Gelder (abschließend)

treuhänderisch übergebene Gelder

weiterzuleitende Kollekten

weiterzuleitende Gelder an Dritte

weiterzuleitende Gelder an Kirchenkasse

Dispositionsfond

Caritasmittel soweit nicht in Caritaskasse

unverzügliche Weiterleitung

Führung
Pfarrer

Beauftragter

Prüfung

stellv. Dekan

RPA-Prüfer

stellv. Vorsitzender KVR

Bericht an GV

Caritasmittel

Caritasordnung

Einnahmen

Caritas-Kollekten
40 % verbleiben i. d. KiGem. -> Treuhandkasse

60 % an Diözesan-Caritasverband

Caritas-Sammlung
50 % verbleiben i. d. KiGem. -> Caritaskasse

50 % an Diözesan-Caritasverband

Mitgliedsbeiträge Aufteilung legt Vertreterversammlung DiCV fest -> Caritaskasse

Spenden

wenn explizit für übergemeindliche
C-Aufgaben -> DiCV

ansonsten verbleiben sie i. d. KiGem. -> Treuhandkasse

Prüfung Caritaskasse

Beschlussgremium
(Caritas-Vergabeausschuss)

und Mitglied des KVR

Kassen außerhalb der
Kirchenrechnung

Zuständigkeit KVR für gesamtes Vermögen

ausgenommen alleine Treuhandkasse

Gelder in Verwaltung von Gruppierungen

nicht Vereine und Verbände
(eigenständige jur. Personen)

Aufzeichnungspflicht durch Kassenführer

KVR muss Kenntnis haben Prüfungsprotokoll

Vertiefung des Themas im 2. Modul

Spendenwesen

Reduzierung Steuerschuld des Spenders
besondere Verantwortung des
Bescheinigers
Annehmer ist der KVR
Willenserklärung i. S. d. KVVG
oft mit Formfehler behaftet
separates Modul 6

Empfehlung Lektüre
Heft d. Erzbistums Hamburg / Bistums Hildesheim

Formulare veraltet

Neuerung § 2b UStG

Gesetz

Gesetz in Kraft seit 01.01.2016

Anwendung ab 01.01.2017

Optionierung bis 31.12.2020

Rechtssituation

bisher

Kirche

juristische Person des öffentlichen Recht

Betriebe der gewerblichen Art

wirtschaftlich herausragendNichtaufgriffsgrenze rund 30.000 €

jeder BgA einzeln
ertragssteuerlich relevant

umsatzsteuerlich relevant

neu

Definition einer allgemeinen
Unternehmerschaft

Ausnahme für den Kernbereich
öffentlich-rechtlichen Handelnses sei denn, Wettbewerbsverzerrung droht

Neue Bagatellgrenze 17.500alle nicht hoheitlichen Tätigkeiten

Problematik

nicht alle Umsätze laufen über
Kirchenkasse

alle Teilkassen müssen offengelegt werden

Folgen der Steuerhinterziehung

Weiteres Vorgehen

Info im Sommer über Optionierung

Antrag MUSS bis 31.12.2016 an Finanzamt

Weitere Informationen folgen

Zusammenwirken PGR / KVR

Organisatorisch

PGR wählt KVR

PGR-Vorsitzender oder einer seiner
Stellvertreter zu KVR-Sitzungen einladen

Stellv. KVR-Vorsitzender ist Mitglied im PGR

Stellungnahmen PGR zu ...

allen genehmigungspflichtigen
KVR-Beschlüssen

Haushaltsplänen

Jahresabschluss

Bauangelegenheiten

Grundstücksangelegenheiten

...

Stellungnahme ist Teil des
Genehmigungsantrags

incl. Auszug aus Protokollbuch mit
Erörterungsvermerk

Vor Entscheidungsfindung KVR ist PGR zu informieren

Einsicht in Unterlagen

Stellungnahme verfassen

KVR muss Stellungnahme erörtern

Verantwortlich für Procedere =
KVR-Vorsitzender

jährliche gegenseitige
Informationssitzung beider Gremien

Gesetze und Vorschriften
(Auswahl)

Finanz- und
Vermögensverwaltung der
Kirchengemeinden

Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG)

Ordnung über die Wahl der
Verwaltungsräte der Kirchengemeinden

Verordnung über die Zusammenarbeit
von KVR und PGR

Rendanturverordnung (RendanturVO)

Haushalts-, Kassen und
Rechnungsordnung für die
Kirchengemeinden

Zuweisungsverordnung (ZuweisungsVO)

Haushaltsanweisungen
Allgemeiner Kirchenhaushalt

Haushalt der Kindertagesstätte

Treuhandkassenverordnung
(TreuhandkassenVO)

Richtlinien für die Verwaltung und die
Verwendung von Caritasmitteln in den
Kirchengemeinden

RPAO

Personal der Kirchengemeinden

Grundordnung für den kirchlichen Dienst

Dienstordnung für PfarrsekretärInnen

Dienstordnung für pädagogische
MitarbeiterInnen

Dienstordnung für Kirchenmusiker

Bauwesen

Baumaßnahmenordnung

Antragsverfahren Bau

Ordnung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

Zuschussrichtlinie Bau

Kindertageseinrichtungen
Ordnung für die Tageseinrichtungen für Kinder (OTK)

Richtlinien für den Elternbeirat

Datenschutz
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz

Ausblick weitere Module /
KiTa-Fortbildung

KiTa-Fortbildung

Stabsstelle i. V. m. CV

1. Modul: Verantwortung für eine KiTa in
kath. Trägerschaft

2. Modul: Sicherung guter Arbeit

3. Modul: Personal einstellen und führen

4. Modul: Sicherheit und Gesundheit /
Sachwerte verwalten

Fortbildungsreihe KVR

Modul 2: Haushaltsplanung und
Rechnungslegung

Modul 3: Kirche und Bauen

Modul 4: Versicherungswesen

Modul 5: Personalwesen

Modul 6: Spendenwesen
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